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Derzeit werden in sechs unterirdischen 
Personenverkehrsanlagen (uPva) der 
Deutschen  Bahn  AG (DB) maschinelle 
Rauchabzugsanlagen (MRA) nachge-
rüstet und stehen größtenteils kurz vor 
ihrer Abnahme und Inbetriebnahme. 
Während der Ausführungsphase kam es 
in all diesen Projekten zu unerwarteten 
Schwierigkeiten, die für deutliche Ver-
zögerungen bei der Fertigstellung und 
Abnahme sorgen. Da für mindestens acht 
weitere uPva zurzeit gerade MRA geplant 
werden und mittelfristig zu erwarten ist, 
dass noch in weiteren Stationen MRA er-
forderlich werden, bietet es sich an, aus 
den Erfahrungen der bisherigen Projekte 
zu lernen, um von diesen für die zukünf-
tigen Projekte zur Errichtung von MRA zu 
profitieren. 

Chance für neue Erkenntnisse
Der beschriebene Ansatz ist wichtig, weil die DB 
zwar ein umfangreiches Wissen und einen gro-
ßen Erfahrungsschatz besitzt, was die Planung, 
den Bau und den Betrieb der gängigen Eisen-
bahninfrastrukturanlagen (Oberbau, Brücken, 
Oberleitungs- und Signalanlagen, Verkehrssta-

tionen etc.) betrifft. Da jedoch die Anzahl der 
vorhandenen und in Betrieb befindlichen MRA 
bei der DB nur in einem niedrigen zweistelligen 
Bereich liegt, die sich noch dazu auf mehrere 
verschiedene Unternehmen des DB-Konzerns 
verteilt, ist auch die Erfahrung mit diesen Anla-
gen bisher noch entsprechend gering und nur 
auf einen kleinen Personenkreis beschränkt. 
Daher wurde im Jahr 2022 im Rahmen ei-
ner Masterarbeit eine Analyse der laufenden 
MRA-Projekte durchgeführt, und die daraus 
gewonnenen Erkenntnisse wurden in Form 
einer Planungsempfehlung einem größeren 
Personenkreis zur Verfügung gestellt. Die Aus-
wertung erfolgte auf der Grundlage eigener Be-
obachtungen im Rahmen der Tätigkeit als Pro-
jektleiter für zwei der Projekte und der Tätigkeit 
als Bauvorlageberechtigter (BVB) für insgesamt 
drei der Projekte. Die weiteren Projekte wurden 
anhand von Planunterlagen und Gesprächen 
mit den jeweiligen Projektbeteiligten analysiert. 

Notwendigkeit, Wirkungsweise  
und Komponenten von MRA in uPva
Gemäß dem Leitfaden für den Brandschutz in 
Personenverkehrsanlagen der Eisenbahnen 
des Bundes sind die Anforderungen an die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung in Perso-
nenverkehrsanlagen erfüllt, wenn die Anlagen 
so beschaffen sind, dass der Entstehung und 
Ausbreitung von Feuer und Rauch vorgebeugt 

wird und bei einem Brand die Rettung von 
Menschen und Tieren sowie wirksame Löschar-
beiten möglich sind. Dabei gilt dem Schutz von 
Personen und insbesondere der Selbstrettung 
die oberste Priorität [1]. Die Errichtung einer 
MRA ist in einer Personenverkehrsanlage dann 
notwendig, wenn diese im bautechnischen 
Nachweis für den Brandschutz – dem sog. 
Brandschutzkonzept (BSK) – für die jeweilige 
Verkehrsanlage gefordert wird, um die o. g. 
Schutzziele Selbstrettung, Fremdrettung und 
wirksame Löscharbeiten sicherzustellen. 
Mithilfe einer MRA wird im Fall eines Brandes 
im Bereich der Bahnsteigdecke ein Rauchabzug 
erzeugt, sodass im unteren Teil des Bahnstei-
graums, in dem sich Personen befinden, mög-
lichst lange eine raucharme Schicht aufrechter-
halten wird (Abb. 1).
Die MRA, die in den uPva der DB errichtet wer-
den, bestehen im Wesentlichen aus den folgen-
den Komponenten, die in Abb. 2 exemplarisch 
am Beispiel der uPva Isartor in München darge-
stellt sind:

 � Entrauchungsleitungen (oder Entrauchungs-
ebenen) mit Ansaugöffnungen im Bereich der 
Bahnsteigdecke

 � Entrauchungsventilatoren
 � Ausblasöffnungen oder Ausblaskamine an 
der Oberfläche

 � Schalldämpfer
 � Steuerung und Spannungsversorgung
 � Sicherheitsstromversorgung (Fachplanung 
50 Hz)

Untersuchungsumfang
In der Tab. 1 sind die untersuchten Projekte un-
ter Angabe der jeweiligen Planungsphase und 
der Art der Rauchabsaugung aufgelistet. 
Für die drei neu geplanten uPva im Projekt der 
„2.  S-Bahn-Stammstrecke München“ wurde 
exemplarisch die uPva Marienhof untersucht, 
da die MRA in den beiden anderen uPva (Mün-
chen Hbf und Ostbahnhof) dieses Neubaupro-
jekts im Wesentlichen gleich geplant sind.  

Gemeinsamkeiten bei den  
untersuchten Projekten
Folgende Gemeinsamkeiten konnten bei den 
untersuchten Projekten festgestellt werden:

 � Die Projekte befinden sich größtenteils in In-
nenstadtlagen.
 � Es herrschen beengte geometrische Verhält-
nisse – insbesondere bei der Nachrüstung im 
Bestand.

Erfahrungen aus der Errichtung  
von Entrauchungsanlagen 

Abb. 1: Rauchschichtung durch den Einsatz von MRA  Quelle: TLT-Turbo GmbH [2]

Auswertung von Projekten zur Planung und Ausführung von maschinellen  
Rauch abzugsanlagen in unterirdischen Personenbahnhöfen der Deutschen Bahn AG
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 � Für jedes Projekt ist ein Planfeststellungs-
verfahren erforderlich.
 � Durch wechselnde Projektbeteiligte wäh-
rend der langen Projektlaufzeit ergeben 
sich Informationsverluste.
 � Für die Arbeiten auf der Bahnsteigebene 
sind meistens Sperrpausen erforderlich, die 
mit mehreren Jahren Vorlaufzeit angemel-
det werden müssen. 
 � Bei allen in der Errichtung befindlichen Pro-
jekten kam es aufgrund von ungeklärten 
Fragen zur Ausführungsplanung zu erhebli-
chen Verzögerungen im Terminablauf wäh-
rend der Ausführungsphase.
 � Bei der MRA-Planung bestehen Schnittstel-
len zu vielen anderen Planungsgewerken: 

1. Fachplanung Brandschutz (Strömungsver-
halten u. Entrauchung im Bahnsteigbereich)

2. Fachplanung HLSK (z. B. Kühlluft für die 
MRA-Zentralen) 

3. Fachplanung 50-Hz (Allgemeinstromver-
sorgung, Sicherheitsstromversorgung, Er-
dung, Blitzschutz)

4. Fachplanung ITK (Brandmeldeanlagen, 
Sprachalarmierungsanlagen) 

5. Störmeldemanagement (bzw. Gebäudeleit-
techik)

6. Schallschutz
7. Objektplanung
8. Tragwerksplanung
9. ggf. Schnittstellen zu angrenzenden Projek-

ten und weiteren Fachplanungen.

 � Projektziel: Nicht zuletzt gilt bei allen Projek-
ten zur Errichtung von MRA das Projektziel 
erst dann als erreicht, wenn eine MRA errich-
tet wurde, die mindestens die Anforderun-
gen aus dem Brandschutzkonzept erfüllt, die 
so weit wie möglich wirtschaftlich betrieben 
werden kann und die von einem bauauf-
sichtlich anerkannten Prüfsachverständigen 
für sicherheitstechnische Einrichtungen ab-
genommen worden ist. Außerdem muss die-
se MRA auch tatsächlich in Betrieb gesetzt 
werden können – d. h. alle anderen Gewerke, 
die für das Funktionieren der MRA erforder-
lich sind, müssen ebenfalls vollständig und 
fachgerecht ausgeführt und abgenommen 
worden sein. 

Untersuchungsergebnisse
Der Dreh- und Angelpunkt, um das Projektziel 
zu erreichen, ist die Planung. Im Ablauf von Pro-
jekten der DB ist aus bauordnungsrechtlicher 
Sicht die Ausführungsplanung eines der wich-
tigsten Elemente, da die Ausführung auf der 
Grundlage der von Prüfsachverständigen ge-
prüften und von Bauvorlageberechtigten frei-
gegebenen Ausführungsplanung zu erfolgen 
hat und diese Ausführungsplanung auch als 
Grundlage für die Abnahmeprüfungen dient. 
Damit dies tatsächlich in einem vertretbaren 
Zeitrahmen gelingen kann, sind allerdings auch 
bereits die Vorplanung und Entwurfsplanung 
von großer Bedeutung. Die nachfolgenden Er-

gebnisse der Auswertung können auf der einen 
Seite in fachliche Aspekte und auf der anderen 
Seite in organisatorische bzw. vertragliche As-
pekte gegliedert werden.

Fachliche Erkenntnisse für  
die Planung von MRA 

Klare Vorgaben im Brandschutzkonzept
In den Brandschutzkonzepten als bauaufsicht-
liche Brandschutznachweise müssen klare Vor-
gaben zu einigen wesentlichen Parametern der 
MRA (nicht nur der im Brandfall zu fördernde 
Rauchgasvolumenstrom) angegeben werden, 
die dann als Grundlage für die Fachplanung 
der MRA dienen (vgl. Anhang 14 EiTB) [3].

MRA-Planung als ganzheitliche  
Aufgabe verstehen 
Aufgrund der Schnittstellen zu vielen anderen 
Fachgewerken ist die MRA-Planung als ganz-
heitliche Aufgabe zu betrachten. Es ist eine 
kontinuierliche Planungskoordination zwi-
schen den verschiedenen Fachgewerken (vgl. 
oben) und nachvollziehbare Dokumentation 
der Schnittstellenabstimmungen unbedingt 
notwendig.

Anlagenkennlinie ermitteln
Für das mit der Planung vorgeschlagene Ge-
samtsystem der Entrauchungsleitungen sind 
in der Entwurfsplanung (vgl. Anlage  15 der 

Abb. 2: Längsschnitt durch einen Teil der uPva München Isartor Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage der Ausführungsplanung
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HOAI) die Druckverluste und die Anlagen-
kennlinie zu ermitteln, sodass für die Dimen-
sionierung und Auslegung der Ventilatoren 
der Betriebspunkt im Kennlinienfeld im 
Schnittpunkt mit der Anlagenkennlinie und 
Ventilatorkennlinie dargestellt werden kann. 

Gegenseitige Beeinflussung bei paralleler 
Anordnung von Ventilatoren
Bei der parallelen Anordnung von Ent-
rauchungsventilatoren wurden bisher die 
wechselseitigen Beeinflussungen der im 
Gesamtsystem eingebauten Ventilatoren 
unterschätzt. Die Annahme, dass der Volu-
menstrom von zwei parallel geschalteten 
gleichen Ventilatoren (V̇ 2) dem doppelten 
Volumenstrom entspricht, den ein einzelner 
Ventilator fördern kann (V̇   1), trifft nicht zu. 
Der Zuwachs (∆V̇  ) des Volumenstroms (V̇  2)ist  
kleiner als der Volumenstrom (V̇   1), der von ei-
nem einzelnen Ventilator gefördert werden 
kann (Abb. 3). 

Temperaturbedingte Reduzierung  
der Förderleistung
Die Herstellerangaben zur Förderleistung 
der Entrauchungsventilatoren und die Dar-
stellung der sog. Ventilatorkennlinien be-

ziehen sich auf eine Temperatur von 20 °C. 
Allerdings wird sich im Brandfall aufgrund 
des Temperaturanstiegs eine Reduzierung 
des geförderten Rauchgasvolumenstroms 
einstellen [5]. Bei der Bemessung und Aus-
legung der Ventilatoren ist der im Brand-
schutzkonzept angegebene Rauchgasvolu-
menstrom um diesen Anteil der Reduzierung 
zu erhöhen, da sonst im Brandfall zu geringe 
Mengen abgesaugt werden. Zusätzlich sind 
Zuschläge als Reserve für die Unsicherheiten 
bei der Druckverlustermittlung erforderlich. 

Kühlluftbedarf und Wärmelasten  
rechtzeitig einplanen
Bei einer Aufstellung im Inneren des Ge-
bäudes müssen für den sicheren Betrieb 
der Entrauchungsventilatoren ausreichende 
Mengen an Kühlluft zur Verfügung stehen 
und weitere Vorgaben des Herstellers der 
Ventilatoren beachtet werden. Des Weite-
ren geben die Entrauchungsventilatoren 
und die Entrauchungsleitungen im Falle ei-
nes Brandes Wärme an ihre Umgebung ab, 
sodass die elektrischen Leitungen für die 
Steuerung und Spannungsversorgung der 
Ventilatoren beeinträchtigt werden könn-
ten. Diese Aspekte sind spätestens bei der 

Entwurfsplanung zu berücksichtigen und 
mit der Lüftungsplanung abzustimmen. 

Nötige Detaillierungstiefe  
der Ausführungsplanung
Abgeleitet aus dem § 3 Abs. 1 VOB / B sind mit 
der Ausführungsplanung alle für die Ausfüh-
rung notwendigen Angaben darzustellen. 
Es gibt nur wenige zusätzliche Angaben, die 
erst in der Werk- und Montageplanung er-
gänzt werden müssen – so z. B. die Angabe 
der Befestigungspunkte in Abhängigkeit von 
den vom Errichter gewählten Längen der Lei-
tungsabschnitte. Die Abgrenzung zwischen 
Ausführungsplanung und Werk- und Mon-
tageplanung ist in der VDI-Richtlinie  6026 
Blatt 1 [6] beschrieben. 

Verwendbarkeitsnachweise für  
die geplante Lösung
Damit die Ausführungsplanung zur Ausfüh-
rung bauordnungsrechtlich freigegeben 
werden kann, muss die Verwendbarkeit für 
die geplante Lösung nachgewiesen werden. 
Daher ist spätestens in der Ausführungspla-
nung zum jeweiligen Planungsvorschlag ein 
konkretes Produkt und der dazugehörige 
Verwendbarkeitsnachweis zu benennen. Al-

Name der uPva HOAI-Leistungsphase zum 
Zeitpunkt der Untersuchung

Art des Zugverkehrs Art der Rauchabsaugung in  
der Bahnsteigebene

Nachrüstung im Bestand:

Berlin Oranienburger Straße 4 S-Bahn gleichmäßig verteilt

Frankfurt Flughafen Regionalbahnhof 3 bzw. 5 gemischter Reisezugverkehr brandortbezogener Entrauchungsabschnitt

Hamburg Hauptbahnhof 8 bzw. 9 S-Bahn gleichmäßig verteilt

München Isartor 8 S-Bahn gleichmäßig verteilt

München Rosenheimer Platz 8 S-Bahn gleichmäßig verteilt

Stuttgart Feuersee 3 bzw. 4 S-Bahn gleichmäßig verteilt

Stuttgart Hauptbahnhof 8 S-Bahn gleichmäßig verteilt

Stuttgart Schwabstraße 8 S-Bahn gleichmäßig verteilt

Stuttgart Stadtmitte 5 bzw. 8 S-Bahn gleichmäßig verteilt

Neubauprojekte:  

Frankfurt Ost (tief )  
(Projekt Nordmainische S-Bahn)

3 S-Bahn gleichmäßig verteilt

uPva Marienhof (exemplarisch für  
2. S-Bahn-Stammstrecke, München)

5 S-Bahn vier Entrauchungsabschnitte

Stuttgart Flughafen Regionalbahnhof 
(Projekt-Stuttgart-Ulm)

5 gemischter Reisezugverkehr brandortbezogener Entrauchungsabschnitt

Tab. 1: Übersicht der untersuchten Projekte zur Errichtung von MRA 
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Dipl.-Ing. Michael Kinzelbach,  
M. Eng.
Projektleitung Brandschutz uPva  
in der S-Bahn München
DB Station&Service AG,  
Regionalbereich Süd, München
michael.kinzelbach@deutschebahn.com

lerdings soll bei öffentlichen Ausschreibungen 
gemäß § 7 Abs.  2 VOB / A produktneutral und 
somit diskriminierungsfrei ausgeschrieben 
werden, um einen möglichst großen Bieter-
kreis zum Wettbewerb zuzulassen. Dieser Um-
stand führt häufig dazu, dass die ausführungs-
reife Detailtiefe oftmals nicht geplant wird, die 
jedoch erforderlich ist, um die Verwendbarkeit 
der gewählten Planungslösungen nachzuwei-
sen. Dabei steht eine Planung mit konkreten 
Planungsprodukten nicht im Widerspruch mit 
einer VOB-konformen Ausschreibung. Die Pla-
nungsprodukte müssen lediglich in den jewei-
ligen Positionen des Leistungsverzeichnisses 
genannt und mit dem Zusatz „oder gleichwer-
tig“ versehen werden. Den Bietern steht es frei, 
andere Produkte anzubieten, sie sind dann 
aber für deren Verwendbarkeitsnachweise ver-
antwortlich.

Sonderkonstruktionen vermeiden
Sonderkonstruktionen, für die das sehr auf-
wendige Verfahren einer unternehmensin-
ternen Genehmigung (UiG) und Zustim-
mung im Einzelfall (ZiE) erforderlich wird, 
sollten so weit wie möglich vermieden wer-
den. Wenn für bestimmte Bauprodukte oder 
Bauarten keine bauaufsichtlich zugelasse-
nen Lösungen existieren, so ist rechtzeitig 
auf diesen Umstand und die Notwendigkeit 
einer UiG und ZiE durch die Planung hinzu-
weisen. 

Erkenntnisse bzgl. Organisation  
und Vertragsabwicklung
Die folgenden Erkenntnisse sind insbesondere 
für die Bauherrenseite wichtig, da mit deren 

Beachtung der Bauherr die Möglichkeit hat, 
die Projekte positiv zu beeinflussen:

Planungskoordination
Durch die Projektleitung sind die vertragli-
chen und organisatorischen Rahmenbedin-
gungen für den Planungsablauf sicherzu-
stellen. Dazu gehört, dass alle notwendigen 
Planungsleistungen (vgl. oben) – sowie auch 
die Planungskoordination – beauftragt wer-
den und die Zuständigkeiten klar benannt 
sind. Es ist darauf zu achten, dass die Abar-
beitung der einzelnen Fachgewerke nach 
einem gemeinsamen, aufeinander abge-
stimmten Rahmenterminplan erfolgt.

Dimensionierung der MRA als  
bautechnischen Nachweis betrachten
Da es sich bei den MRA um sicherheits-
relevante Anlagen handelt, sind die Di-
mensionierung der MRA, die Druckver-
lustberechnung und Bestimmung der 
Anlagenkennlinie sowie die Wahl und Aus-
legung der Entrauchungsventilatoren wie 
ein bautechnischer Nachweis anzusehen, 
der bautechnisch geprüft werden muss. Dies 
sollte bereits im Rahmen der Entwurfspla-
nung erfolgen. 

Vergütung erst nach erbrachter Teilleistung
Durch eine konsequente Abrechnung der Pla-
nungsleistungen, nämlich immer erst dann, 
wenn die einzelnen Teilleistungen vollständig 
abgearbeitet wurden (inkl. Planprüfung und 
Mängelbearbeitung), kann die Projektleitung 
eine vollständige Abarbeitung des notwendi-
gen Planungsumfangs unterstützen. 

Abb. 3: Volumenströme bei Einzelbetrieb und Parallelbetrieb von Ventilatoren  
 Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Gerhardt, Hans-Joachim (Hrsg.), 2011 [4]

Übersichtlichkeit der Ausführungsunterlagen
Eine klare, übersichtliche Struktur der Aus-
führungsunterlagen würde die Prüfung 
durch die Prüfsachverständigen und die 
bauaufsichtliche Freigabe der Ausführungs-
planung durch die Bauvorlageberechtigten 
erleichtern. Dafür wurde als Anlage zur Pla-
nungsempfehlung ein Muster-Inhaltsver-
zeichnis entworfen, das als Vorlage verwen-
det werden könnte.

Rechtzeitige Einbindung  
der beteiligten Prüfer
Die Fachspezialisten der DB sind möglichst 
kontinuierlich in den Planungsprozess einzu-
beziehen. Die Prüfsachverständigen für die 
bautechnische Prüfung sind spätestens zum 
Abschluss der Entwurfsplanung (Prüfung der 
Bemessung der Anlage) und die Bauvorlage-
berechtigten spätestens zum Beginn der Aus-
führungsplanung hinzuzuziehen.

Ausblick
Die untersuchten MRA-Projekte sind noch 
nicht abgeschlossen, und weitere MRA wer-
den im DB-Konzern geplant. Aufgrund der 
Komplexität der Anlagen und des großen Po-
tenzials an Schwierigkeiten bei der Errichtung 
von MRA würde es sich lohnen, die Analyse 
der MRA-Projekte fortzuführen und einen kon-
zernübergreifenden Austausch der fachlich 
Beteiligten in die Wege zu leiten. Darüber hi-
naus bietet eine konsequente Anwendung der 
BIM-Methodik eine Chance, die Schnittstellen-
abstimmung zwischen den Fachplanungen 
weiter zu optimieren.  
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